
Ausfertigung 
Nr. W 4 K 17.31679 

Bayerisches Verwaltungsgericht Würzburg 

Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstreitsache 

alias 

- Klägerin -
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte 

gegen 

Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, 
Außenstelle Zirndorf, 
Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf, 
7031838-273, 

- Beklagte -

beteiligt: 
Regierung von Unterfranken 
als Vertreter des öffentlichen Interesses, 

wegen 

Asylrechts 

erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Würzburg, 4. Kammer, 

durch den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts 
als Einzelrichter 
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aufgrund mündlicher Verhandlung am 29. August 2017 
folgendes 

Urteil: 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens 

zu tragen. Gerichtskosten werden nicht er

hoben. 

* * * 
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Tatbestand: 

Die am geborene Klägerin begehrt die Zuerkennung der Flücht

lingseigenschaft. 

Die Klägerin ist somalische Staatsangehörige und sunnitischer Religionszu

gehörigkeit. 

Durch den Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 

31. August 2011 wurde bezüglich der Klägerin ein Abschiebeverbot nach 

§ 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG gewährt. Im Übrigen wurde ihr Asylantrag abge

lehnt. Diese Entscheidung ist seit dem 4. Mai 2013 rechtskräftig. 

Unter dem 23. Dezember 2016 ließ die Klägerin durch ihren Bevollmächtig

ten beantragen, ihr im Wege des Familienflüchtlingsschutzes die Flüchtlings

eigenschaft zuzusprechen. Zur Begründung wurde darauf hingewiesen, dass 

mit Bescheid des Bundesamtes vom 16. September 2016 der Tochter der 

Klägerin, welche am geboren ist, die Flüchtlingseigen

schaft zuerkannt wurde. 

Mit Bescheid vom 31. März 2017 lehnte das Bundesamt den Antrag als un

zulässig ab. 

Unter dem 14. April 2017 ließ die Klägerin Klage erheben und beantragen, 

die Beklagte unter Aufhebung ihres Bescheids 

vom 31. März 2017 zu verpflichten, der Klägerin 

die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen. 

Die Beklagte beantragte mit Schriftsatz vom 26. April 2017, 

die Klage abzuweisen. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakte und 

der beigezogenen Behördenakten sowie auf die Niederschrift über die münd

liche Verhandlung Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe: 

Über die Klage konnte aufgrund der mündlichen Verhandlung am 28. August 

2017 entschieden werden, obwohl die Beklagtenseite nicht erschienen ist, da 

in der Ladung zur mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen wurde, dass 

auch im Fall des Nichterscheinens von Beteiligten verhandelt und entschie

den werden kann (§ 102 Abs. 2 VwGO). Die Beklagte wurde form- und frist

gerecht geladen. 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der streitgegenständliche Bescheid des 

Bundesamtes vom 31. März 2017 ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin 

nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 und Abs. 5 VwGO). 

Die Klägerin hat im maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung 

(§ 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG) keinen Anspruch auf Zuerkennung der Flücht

lingseigenschaft. 

Ausgangspunkt der rechtlichen Beurteilung ist § 26 Abs. 3 AsylG. Diese Vor

schrift bezieht Eltern eines minderjährigen ledigen Asylberechtigten und „an

dere Erwachsene" im Sinne des Art. 2 lit. j . der Richtlinie 2011/95 in den Fa-

milienasylschutz ein, wenn folgende fünf Bedingungen erfüllt sind: 1. Unan

fechtbare Anerkennung des Asylberechtigten; 2. Bestand der Familie bereits 

im Verfolgerstaat; 3. Einreise vor der Anerkennung des Asylberechtigten o-

der unverzügliche Antragstellung nach der Einreise; 4. Keine Gründe für Wi

derruf oder Rücknahme der Asylberechtigung; 5. Innehabung eines Perso

nensorgerechts für den Asylberechtigten. 

Zu Recht geht vorliegend das Bundesamt davon aus, dass jedenfalls die Vo

raussetzungen des § 26 Abs. 3 Nr. 2 AsylG, wonach die Familie im Sinne 
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des Art. 2 Buchst, j . der Richtlinie 2011/95/EU schon in dem Staat bestanden 

haben muss, in dem der Asylberechtigte politisch verfolgt wird, nicht gegeben 

ist. Es fehlt an einer Betreuungs- und Erziehungsgemeinschaft im Verfolger

staat. 

Zwar vertritt der Klägervertreter unter Bezugnahme auf Schröder in Hoff

mann, Ausländerrecht, 2. Auflage (§ 26 AsylG Rn. 28) die Auffassung, dass 

die Regelung über das Elternasyl auch im Falle des in Deutschland nach der 

Einreise der Eltern geborenen Kindes, dem Asyl- bzw. Flüchtlingsschutz ge

währt wurde, gelte, allerdings widerspricht dies dem eindeutigen Wortlaut der 

Vorschrift wie auch dem Sinn und Zweck. Dem Familienangehörigen soll 

nämlich gerade auch wegen seiner Nähe zum Verfolgungsgeschehen Schutz 

vor potentieller eigener politischer Verfolgung gewährt werden. Eine solche 

Nähe des Familienangehörigen zum Verfolgungsgeschehen und einer Ei

gengefährdung liegen regelmäßig aber nur dann vor, wenn die Familie schon 

in dem Staat bestanden hat, in dem der Asylberechtigte politisch verfolgt 

wird. Davon ging offensichtlich auch der Gesetzgeber aus, da er sonst eine 

Formulierung dahingehend gewählt hätte, dass die Eltern eines minderjähri

gen ledigen Asylberechtigten auf Antrag als Asylberechtigte anerkannt wer

den, wenn die Familie, in die das Kind später hineingeboren wird, bereits im 

Heimatland bestand. Von einer solchen Formulierung hat der Gesetzgeber 

aber gerade abgesehen. 

Da nach alldem jedenfalls die Voraussetzungen des § 26 Abs. 3 Nr. 2 AsylG 

nicht gegeben sind, kam es auf die weiteren vom Klägervertreter und vom 

Bundesamt diskutierten Probleme nicht an. Die Klage war vielmehr mit der 

Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Gerichtskosten werden 

gemäß § 83b AsylG nicht erhoben. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Ver
waltungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb von 1 Mo
nat nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg, 
Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, oder 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 
zu beantragen. Hierfür besteht Vertretungszwang. 
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Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte, Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschu
le eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung 
zum Richteramt besitzt, oder die in § 67 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten 
Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentli
chen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebilde
ten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum 
Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder 
juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag sind die Gründe, aus 
denen die Berufung zuzulassen ist, darzulegen. Die Berufung kann nur zugelassen werden, 
wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder das Urteil von einer Entscheidung 
des Verwaltungsgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats 
der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und 
auf dieser Abweichung beruht oder ein in § 138 der Verwaltungsgerichtsordnung bezeichne
ter Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt. 

Der Antragsschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 


